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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

WEPP 2199B 2 - Komponenten Polyurethan-Klebstoff

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen: Xi - Reizend, N - Umweltgefährlich

R-Sätze:

Reizt die Augen und die Haut.

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrensymbole: Xi - Reizend; N - Umweltgefährlich

Xi - Reizend N - Umweltgefährlich

36/38 Reizt die Augen und die Haut.

51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R-Sätze

02 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S-Sätze

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefährliche Inhaltsstoffe

GHS-Einstufung

Anteil

EinstufungCAS-Nr.

REACH-Nr.

Index-Nr.

EG-Nr. Bezeichnung

20-30%Ethylenediamin, propoxylated

Xi - Reizend  R3625214-63-5

2,5-5%Polyoxypropylendiamin

C - Ätzend  R349046-10-0

Skin Corr. 1; H314

1-3%2,2'-Dimethyl-4,4'-methylenbis(cyclohexylamin)229-962-1

T - Giftig, C - Ätzend, Xn - Gesundheitsschädlich, N - Umweltgefährlich  

R23/24-22-35-51-53

6864-37-5

Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Aquatic Chronic 2; H331 H311 

H302 H314 H411

612-110-00-1

1-3%Diethylmethylbenzoldiamin270-877-4

Xn - Gesundheitsschädlich, Xi - Reizend, N - Umweltgefährlich  

R21/22-48/22-36-50-53

68479-98-1

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 

1; H312 H302 H373 ** H319 H400 H410

612-130-00-0

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife . Bei Hautreizungen Arzt 

aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

Sofort Arzt hinzuziehen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser 

nachtrinken.

Nach Verschlucken

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Löschpulver. Schaum. Kohlendioxid (CO2). Sprühwasser.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: Pyrolyseprodukte, toxisch.

Im Brandfall: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Nicht in die 

Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Hinweise zum sicheren Umgang

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel.

Zusammenlagerungshinweise

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 

waschen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Geeignetes Atemschutzgerät: AP-2 

Atemschutz ist erforderlich bei: hohen Konzentrationen.

Atemschutz

Handschutz: Geeignetes Material: Butylkautschuk. Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): 

>120min EN 374 

Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlässigkeit überprüfen. Es wird empfohlen, die 

Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem 

Handschuhhersteller abzuklären.

Handschutz

Dicht schließende Schutzbrille.

Augenschutz
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Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.

Körperschutz

nicht bestimmt

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

schwarz

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert: nicht anwendbar

Zustandsänderungen

nicht bestimmtSchmelztemperatur:

nicht bestimmtSiedepunkt:

160 °CFlammpunkt:

nicht bestimmtDampfdruck:

Dichte (bei 20 °C): 1,1 g/cm³

Wasserlöslichkeit: teilweise mischbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Säure. Oxidationsmittel, stark.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Prüfungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

nicht bestimmt

Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

SpeziesDosisMethodeExpositionswege Quelle

6864-37-5 2,2'-Dimethyl-4,4'-methylenbis(cyclohexylamin)

ATE 500 mg/kgoral

ATE 300 mg/kgdermal

inhalativ Dampf ATE 3 mg/l

inhalativ Aerosol ATE 0,5 mg/l

68479-98-1 Diethylmethylbenzoldiamin

ATE 500 mg/kgoral

ATE 1100 mg/kgdermal

nicht bestimmt

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
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nicht bestimmt

Sensibilisierende Wirkungen

nicht bestimmt

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

nicht bestimmt

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

nicht bestimmt

12.1. Toxizität

nicht bestimmt

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

nicht bestimmt

12.3. Bioakkumulationspotenzial

nicht bestimmt

12.4. Mobilität im Boden

nicht bestimmt

12.6. Andere schädliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfallschlüssel Produkt

080409 ABFÄLLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, 

DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen 

(einschließlich wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische 

Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Als gefährlicher Abfall eingestuft.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

UN308214.1. UN-Nummer:

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

914.3. Transportgefahrenklassen:

III14.4. Verpackungsgruppe:

9Gefahrzettel:

Klassifizierungscode: M6

Sondervorschriften: 274 335 601

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Beförderungskategorie: 3

90Gefahrnummer:

Tunnelbeschränkungscode: E

Freigestellte Menge: E1

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport
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Seeschiffstransport (IMDG)

UN308214.1. UN-Nummer:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

914.3. Transportgefahrenklassen:

III14.4. Verpackungsgruppe:

9Gefahrzettel:

274, 335Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

F-A, S-FEmS:

Freigestellte Menge: E1

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Lufttransport (ICAO)

UN308214.1. UN-Nummer:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

914.3. Transportgefahrenklassen:

III14.4. Verpackungsgruppe:

9Gefahrzettel:

A97 A158Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30 kg G

964IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

450 LIATA-Maximale Menge - Passenger:

964IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

450 LIATA-Maximale Menge - Cargo:

Freigestellte Menge: E1

Passenger-LQ: Y964

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50 

kg/h: Konz. 50 mg/m³

Technische Anleitung Luft I:

Anteil:

2 - wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

gemäß VwVwS Anhang 1Status:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
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Voller Wortlaut der R-Sätze in Abschnitt 2 und 3

21/22 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken .

22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

23/24 Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

34 Verursacht Verätzungen.

35 Verursacht schwere Verätzungen.

36 Reizt die Augen.

36/38 Reizt die Augen und die Haut.

48/22 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch 

Verschlucken.

50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

51 Giftig für Wasserorganismen.

51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Voller Wortlaut der H-Sätze in Abschnitt 2 und 3

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden .

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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